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1. Instanz

Aktenzeichen S 12 RA 488/99
Datum 10.12.2001

2. Instanz

Aktenzeichen L 14 RA 103/02
Datum 11.09.2003

3. Instanz

Datum -

I. Die Berufung gegen das Urteil des Sozialgerichts MÃ¼nchen vom 10. Dezember
2001 wird zurÃ¼ckgewiesen.
II. AuÃ�ergerichtliche Kosten sind nicht zu erstatten.
III. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Streitig ist eine Rente wegen verminderter ErwerbsfÃ¤higkeit.

Die 1961 geborene KlÃ¤gerin durchlief nach einer TÃ¤tigkeit als gelernte Erzieherin
von 1989 bis 1994 eine Ausbildung zur Diplom-SozialpÃ¤dagogin (FH) und war
anschlieÃ�end in diesem Beruf tÃ¤tig. Ab 28.10.1996 bestand ArbeitsunfÃ¤higkeit
wegen einer in der Symptomatik seit 1993 bekannten Fibromyalgie, ab 21.04. 1998
bezog die KlÃ¤gerin Arbeitslosengeld.

Nach einem Heilverfahren in Bad F. im Zeitraum vom 20.01.1998 bis 17.02.1998
(Entlassungsdiagnosen: Fibromyalgie, fehlstatisches WirbelsÃ¤ulensyndrom bei
doppelkurviger thorakaler KrÃ¼mmung, allgemeine GelenklaxizitÃ¤t bei
konstitutioneller BindegewebsschwÃ¤che, HWS-Syndrom bei monosegmentÃ¤rer
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InstabilitÃ¤t C4/5; sozialmedizinische Leistungsbeurteilung: TÃ¤tigkeit als Diplom-
SozialpÃ¤dagogin vollschichtig, ebenso wie leichte kÃ¶rperliche Arbeiten ohne
schweres Heben und Tragen, ohne hÃ¤ufiges BÃ¼cken und ohne lÃ¤ngere
einseitige Zwangshaltungen vollschichtig) stellte die KlÃ¤gerin am 05.06.1998
wegen Fibromyalgie Rentenantrag. Die Beklagte lehnte den Antrag mit Bescheid
vom 28.10.1998 ab mit der BegrÃ¼ndung, es bestehe ein
HypermobilitÃ¤tssyndrom, das einer gezielten und konsequenten
muskelkrÃ¤ftigenden Ã�bungsbehandlung zugÃ¤nglich und besserungsfÃ¤hig sei,
sowie Verdacht auf Fibromyalgie ohne nennenswerte funktionelle
BeeintrÃ¤chtigung im Erwerbsleben; die KlÃ¤gerin sei trotz dieser Befunde noch in
der Lage, in ihrem bisherigen Berufsbereich sowie auf dem allgemeinen Arbeitsfeld
vollschichtig tÃ¤tig zu sein. Grundlage hierfÃ¼r war ein orthopÃ¤disches Gutachten
des Dr. R. , der die Diagnosen "Verdacht auf generalisierte Fibro-myalgie,
systemische HypermobilitÃ¤t bei konstitutioneller BindegewebsschwÃ¤che"
erhoben und die KlÃ¤gerin in ihrer TÃ¤tigkeit als Erzieherin bzw. fÃ¼r leichte bis
mittelschwere Arbeiten abwechselnd im Gehen, Stehen und Sitzen fÃ¼r
vollschichtig arbeitsfÃ¤hig gehalten hatte (Gutachten vom 01.10.1998).

Mit ihrem Widerspruch rÃ¼gte die KlÃ¤gerin mangelnde Kenntnisse des Gutachters
Ã¼ber das Krankheitsbild der Fibromyalgie und gab an, einer vollschichtigen Arbeit
wegen Schmerzen in allen KÃ¶rperbereichen nicht mehr nachgehen zu kÃ¶nnen.
Die Beklagte zog die medizinischen Unterlagen des MDK in Bayern bei
(sozialmedizinisches Gutachten vom 14.08.1997, Diagnose: Fibromyalgie, mit der
Wiederherstellung der ArbeitsfÃ¤higkeit in absehbarer Zeit sei nicht zu rechnen;
Liste der bei der DAK gemeldeten ArbeitsunfÃ¤higkeitszeiten und Diagnosen
1996/97; Ã¤rztliches Attest des behandelnden Arztes Dr.W. vom 04.12.1997 im
Rahmen eines Antrags auf medizinische Rehabilitation, in dem von einer
erheblichen, das Krankheitsbild mittragenden psychosomatischen Komponente die
Rede war). Nach PrÃ¼fung der Unterlagen durch den Ã¤rztlichen Dienst wies die
Beklagte den Widerspruch mit Widerspruchsbescheid vom 07.04.1999 zurÃ¼ck.

Mit ihrer Klage vor dem Sozialgericht (SG) verfolgte die KlÃ¤gerin ihr Begehren
weiter und legte eine Anzahl Ã¤rztlicher Unterlagen Ã¼ber Behandlungen in den
Jahren 1993 bis 1996 vor.

Das SG zog Befundberichte der behandelnden Ã�rzte Dr.N. , Dr.B. , Ã¤rztliche
Unterlagen des behandelnden Arztes Dr.W. sowie des Arbeitsamts Ingolstadt, ferner
eine Auskunft des letzten Arbeitgebers (TÃ¤tigkeit bei der Inneren Mission im
StadtteilbÃ¼ro M.: 80 % im Sitzen, stÃ¤ndiger GerÃ¤uschpegel durch Kommen und
Gehen von Besuchern, Wochenend- und Abendveranstaltungen bis 20.00 Uhr) bei.
Es lieÃ� die KlÃ¤gerin sodann durch den Neurologen Dr.M. , den OrthopÃ¤den Dr.B.
und anschlieÃ�end auf ihren Antrag gem. Â§ 109 Sozialgerichtsgesetz (SGG) durch
den OrthopÃ¤den Dr.L. untersuchen und begutachten.

Dr.M. erhob auf neurologischem Gebiet einen durchwegs regelrechten Neurostatus
und unauffÃ¤llige Befunde im Rahmen elektrophysiologischer Zusatzdiagnostik,
konnte eine mÃ¶gliche reaktive depressive Symptomatik jedoch nicht
ausschlieÃ�en. Er diagnostizierte ein Fibromyalgie-Syndrom sowie eine leichte
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schmerzreaktive depressive Verstimmung und ging in der sozialmedizinischen
Leistungsbeurteilung unter BerÃ¼cksichtigung eines kranheitstypisch
schwankenden Beschwerdebildes aus neurologischer Sicht von einem
vollschichtigen LeistungsvermÃ¶gen fÃ¼r leichte Arbeiten in hÃ¤ufig wechselnder
Arbeitsposition, vorwiegend in geschlossenen RÃ¤umen, ohne besonderen
Zeitdruck und ohne wirbelsÃ¤ulenbelastendes Heben und Tragen von Lasten sowie
ohne klimatische Schwankungen aus. Lediglich Ausdauer, Leistungsmotivation und
nervliche Belastbarkeit der KlÃ¤gerin hielt er schmerzbedingt fÃ¼r (etwas)
eingeschrÃ¤nkt und empfahl â�� angesichts frÃ¼herer gewisser Therapieerfolge
von naturheilkundlich orientierten Behandlungskonzepten und nicht
ausgeschÃ¶pfter gÃ¤ngiger spezieller Schmerztherapien â�� ein Heilverfahren in
einer auf Fibromyalgie spezialisierten Fachklinik sowie eine ergÃ¤nzende
Begutachtung auf rheumatologisch-internistischem Fachgebiet zur Klarheit, da er
lediglich aus neurologischer Sicht das chronische Schmerzsyndrom und dessen
sozialmedizinische Auswirkungen bewertet habe. Der Gutachter verwies in diesem
Zusammenhang auch darauf, dass auch psychosomatische und
verhaltenstherapeutische AnsÃ¤tze bislang keine Anwendung gefunden hÃ¤tten
(Gutachten vom 06.11.2000).

Der OrthopÃ¤de Dr.B. stellte in seinem Gutachten vom 10.01.2001 das Vorliegen
einer Fibromyalgie, eines zeitweilig fehlstatischen WirbelsÃ¤ulensyndroms bei
Skoliose mit mehr muskulÃ¤rem Cervikal-Thorakal-Lumbalsyndrom sowie eine
BindegewebsschwÃ¤che fest. Die KlÃ¤gerin hatte bei der Untersuchung Ã¼ber
starke stÃ¤ndige Kopfschmerzen, Schmerzen in RÃ¼cken, Bauch, Beinen, Armen,
HÃ¤nden, Knien, Oberschenkeln und bei lÃ¤ngerem Gehen in den FuÃ�gelenken
geklagt, ferner Ã¼ber Herzschmerzen, hÃ¤ufige DurchfÃ¤lle,
Nahrungsmittelallergie, SchlafstÃ¶rungen und Schwierigkeiten bei der Versorgung
ihres Haushaltes. Nach den AusfÃ¼hrungen des Gutachters konnte ein echter
Gelenkrheumatismus oder eine chronische rheumatische Polyarthritis angesichts
des Fehlens jeglicher EntzÃ¼ndungszeichen und negativer Rheumatests etc.
ausgeschlossen werden. Nennenswerte Funktionsbehinderungen aufgrund der
erhobenen Diagnosen fand er nicht, auch fehlten nach seinen Darlegungen u.a.
Auswirkungen eines Ã¼bergeordneten Krankheitsbildes der HWS. Leichte
kÃ¶rperliche TÃ¤tigkeiten im Ã¼blichen Tagesablauf waren nach seiner Auffassung
sowohl von Seiten der oberen und unteren GliedmaÃ�en wie von Seiten der
WirbelsÃ¤ule mÃ¶glich, wobei er dies weniger aus objektiven Befunden als aus dem
Beschwerdebild ableitete. FÃ¼r nicht mehr zumutbar hielt der Gutachter schwere
und mittelschwere Arbeiten im dauernden Gehen und Stehen, mit
Zwangshaltungen, unter Zeitdruck, mit Heben von Lasten und im BÃ¼cken.
Anmarschwege zur Arbeit sah er nicht in rentenrechtlich relevantem Umfang
eingeschrÃ¤nkt, die Benutzung Ã¶ffentlicher Verkehrsmittel ebenso wie eines
privaten Pkw hielt er fÃ¼r mÃ¶glich. HeilmaÃ�nahmen hielt er nicht fÃ¼r
erfolgversprechend.

Zu einem anderen Ergebnis kam der von der KlÃ¤gerin benannte Gutachter Dr.L. in
seinem Gutachten vom 21.05.2001, der nach ausfÃ¼hrlicher Erhebung des
Beschwerdebildes, eines klinischen Untersuchungsbefundes, insbesondere der
Druckschmerzhaftigkeit bei Palpation der WirbelsÃ¤ulen- und Gelenkabschnitte
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sowie der Weichteile und nach allgemeiner, ausfÃ¼hrlicher ErÃ¶rterung des
Krankheitsbildes der Fibromyalgie ein generalisiertes Fibromyalgie-Syndrom
diagnostizierte, das zu einer erheblichen BeeintrÃ¤chtigung der ErwerbsfÃ¤higkeit
der KlÃ¤gerin in ihrer TÃ¤tigkeit als SozialpÃ¤dagogin sowie auf dem allgemeinen
Arbeitsmarkt fÃ¼hre. Nach den AusfÃ¼hrungen des Gutachters dazu waren die
Angaben der KlÃ¤gerin Ã¼ber erhebliche kÃ¶rperliche und geistige
LeistungseinschrÃ¤nkungen und fehlende Spannkraft wegen mangelhaftem
Nachtschlaf trotz freier Beweglichkeit aller Gelenke und ausreichender
Kraftentfaltung bei der kÃ¶rperlichen Untersuchung glaubhaft. Er hielt nurmehr
leichte TÃ¤tigkeiten etwa zwei Stunden bis unterhalbschichtig fÃ¼r mÃ¶glich, ohne
ausschlieÃ�liches Gehen, Stehen oder Sitzen, ohne Zwangshaltungen, Zeitdruck,
Akkord, FlieÃ�bandarbeiten, Wechsel- und Nachtschicht, ohne Heben und Tragen
von Lasten, BÃ¼cken, Arbeiten auf Leitern und GerÃ¼sten und an laufenden
Maschinen, schlieÃ�lich ohne Einwirkungen von extremer KÃ¤lte, Zugluft, NÃ¤sse
und LÃ¤rm. Um der Muskulatur eine Erholungspause zu gÃ¶nnen, seien
zusÃ¤tzliche Arbeitspausen von 15 Minuten etwa alle 15 bis 30 Minuten angezeigt.
Die Anforderungen an das VerantwortungsbewuÃ�tsein, die Ausdauer, die nervliche
Belastbarkeit, das Konzentrations- und ReaktionsvermÃ¶gen seien deutlich
herabgesetzt, lÃ¤ngere Fahrzeiten mit dem eigenen Pkw seien nicht mehr
zumutbar. Die Aussicht auf Besserung in absehbarer Zeit bei entsprechenden
HeilmaÃ�nahmen wurde bejaht, weitere fachÃ¤rztliche Gutachten nicht fÃ¼r
erforderlich gehalten.

Auf Anregung der Beklagten holte das SG eine ergÃ¤nzende Stellungnahme des
Gutachters Dr.M. zu den AusfÃ¼hrungen des Dr.L. ein. Der SachverstÃ¤ndige blieb
auch in Kenntnis des Gutachtens Dr.L. bei seiner EinschÃ¤tzung eines
vollschichtigen LeistungsvermÃ¶gens fÃ¼r leichte Arbeiten aus neurologischer
Sicht, die er auf orthopÃ¤dischem Gebiet durch Dr.B. bestÃ¤tigt sah. Er verwies
darauf, dass Dr.L. eine stichhaltige BegrÃ¼ndung fÃ¼r die getroffenen
LeistungseinschrÃ¤nkungen schuldig bleibe und seine gegenÃ¼ber den frÃ¼heren
Gutachten weitergehenden EinschrÃ¤nkungen im wesentlichen mit der
Glaubhaftigkeit der Beschwerdeschilderung und dem typischen Krankheitsbild
begrÃ¼nde. (Stellungnahme vom 12.09.2001)

Das SG wies die Klage mit Urteil vom 10.12.2001 ab. Es stÃ¼tzte sich im
wesentlichen auf die Gutachten Dr.B. und Dr.M. nebst dessen Zusatzstellungnahme
vom 12.09.2001 und stellte fest, die KlÃ¤gerin kÃ¶nne noch vollschichtige
TÃ¤tigkeiten mit gewissen qualitativen LeistungseinschrÃ¤nkungen, auch die
zuletzt ausgeÃ¼bte TÃ¤tigkeit einer SozialpÃ¤dagogin, verrichten. Die
AusfÃ¼hrungen des Dr. L. in seiner sozialmedizinischen Beurteilung Ã¼berzeugten
dagegen nicht. Im Ã�brigen fÃ¼hrten Phasen mit verstÃ¤rkten Beschwerden zu
vorÃ¼bergehenden ArbeitsunfÃ¤higkeitszeiten; nur in seltenen AusnahmefÃ¤llen
wÃ¼rde nach der Rechtsprechung des BSG bei hÃ¤ufigen Zeiten der
ArbeitsunfÃ¤higkeit eine ErwerbsunfÃ¤higkeit angenommen (BSG SozR 3 â�� 2200
Â§ 1247 Nr.14: vorhersehbar ein bis zwei Tage ArbeitsunfÃ¤higkeit pro Woche).

Gegen dieses Urteil wendet sich die KlÃ¤gerin mit der Berufung. Sie verweist auf die
Feststellungen im Gutachten des Dr.L. und gibt an, ihre Arbeitskraft nicht mehr in
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wirtschaftlich relevanter Weise einsetzen zu kÃ¶nnen. Sie sei immer wieder
lÃ¤ngeren KrankheitsschÃ¼ben von mehr als den vom Erstgericht genannten ein
bis zwei Tagen pro Woche ausgesetzt.

Der Senat holte aktuelle Befundberichte der behandelnden Ã�rzte Dr.W.
(05.09.2002), Dr.L. (22.10.2002), Dr.W. (28.10.2002), Dr.S. (05.11.2002) und Dr.
von K. (05.12.2002) ein. Letzterer bestÃ¤tigte weiterhin unauffÃ¤llige kÃ¶rperliche
Untersuchungsbefunde mit Ausnahme der Fibromyalgiepunkte an den typischen
Stellen.

Der Senat lieÃ� die KlÃ¤gerin auf neurologisch-psychatrischem Fachgebiet durch
Dr.M. untersuchen und begutachten. Dieser erhob in seinem Gutachten vom
30.04.2003 aufgrund seiner Untersuchung (wie die Vorgutachter) einen
regelrechten neurologischen Status sowie einen regelrechten psychischen Befund,
allerdings aufgrund der anamnestischen Angaben mit Hinweisen fÃ¼r traumatische
Erlebnisse in der Kindheit und auch wÃ¤hrend der Betreuung der Mutter in den
letzten Tagen vor deren Ableben 1986 nach einem Krebsleiden. Er diagnostizierte
eine anhaltende somatoforme SchmerzstÃ¶rung und ordnete die auch bei seiner
Untersuchung allein im Vordergrund stehende fluktuierende Schmerzsymptomatik
bei fehlenden Hinweisen fÃ¼r ein depressives Erleben von Krankheitswert dieser
SchmerzstÃ¶rung zu. Der Gutachter, der hinsichtlich der AusfÃ¼hrungen des Dr.L.
der dazu erfolgten ergÃ¤nzenden Stellungnahme des Dr.M. zustimmte, verwies
darauf, dass in derartigen FÃ¤llen hÃ¤ufig auch die Kriterien fÃ¼r ein Fibromyalgie-
Syndrom erfÃ¼llt seien, insbesondere dann, wenn die Untersuchung federfÃ¼hrend
von internistischer oder orthopÃ¤discher Seite durchgefÃ¼hrt werde. UnabhÃ¤ngig
von der Diagnosestellung einer anhaltenden somatoformen SchmerzstÃ¶rung bzw.
eines Fibromyalgie-Syndroms, beides seit Antragsstellung im Juni 1998 in
unverÃ¤nderter Form bestehend, hielt Dr.M. aufgrund der AusprÃ¤gung der
Schmerzsymptomatik mit einem insgesamt fluktuierenden Verlauf noch leichte
Arbeiten in wechselnder Ausgangsposition vollschichtig (8 Stunden tÃ¤glich) fÃ¼r
zumutbar, auch die zuletzt ausgeÃ¼bte TÃ¤tigkeit als Diplom-SozialpÃ¤dagogin.
Lediglich gefahrgeneigte TÃ¤tigkeiten, Arbeiten in Akkord- oder Wechselschicht und
unter KÃ¤lte-, NÃ¤sse- oder StaubeinflÃ¼ssen seien zu vermeiden. Es sei der
KlÃ¤gerin zumutbar, aus eigener willentlicher Anstrengung den bestehenden
Zustand zu Ã¼berwinden.

Der Gutachter, der die UmstellungsfÃ¤higkeit der KlÃ¤gerin auf andere
ErwerbstÃ¤tigkeiten und die Aussicht auf Besserung des Gesundheitszustandes bei
Ã�ffnung gegenÃ¼ber den bekannten schmerztherapeutischen MaÃ�nahmen
bejahte, hielt die Hinzuziehung weiterer Gutachten nicht fÃ¼r erforderlich.

Die KlÃ¤gerin hat sich zu diesem Gutachten nicht mehr geÃ¤uÃ�ert.

Sie beantragt,
die Beklagte unter Aufhebung des Urteils des Sozialgerichts MÃ¼nchen vom
10.12.2001 sowie des Bescheides vom 28.10.1998 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 07.04.1999 zu verurteilen, der KlÃ¤gerin
entsprechend ihrem Antrag Rente wegen ErwerbsunfÃ¤higkeit, hilfweise
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BerufsunfÃ¤higkeit, zu bewilligen.

Die Beklagte beantragt,
die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Wegen der Einzelheiten des Sachverhalts wird auf den Inhalt der Gerichtsakten
sowie auf die beigezogenen Rentenakten der Beklagten und die
Heilverfahrensakten der KlÃ¤gerin Bezug genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die form- und fristgerecht eingelegte Berufung ist zulÃ¤ssig (Â§Â§ 143, 151
Sozialgerichtsgesetz â�� SGG -), erweist sich aber nicht als begrÃ¼ndet.

Zu Recht hat das Erstgericht die Klage abgewiesen. Die KlÃ¤gerin ist nicht erwerbs-
oder hilfweise berufsunfÃ¤hig im Sinne der Â§Â§ 43, 44 Sechstes Buch
Sozialgesetzbuch (SGB VI) in der hier noch anzuwendenden Fassung vor dem
01.01.2001. Danach sind berufsunfÃ¤hig Versicherte, deren ErwerbsfÃ¤higkeit
wegen Krankheit oder Behinderung auf weniger als die HÃ¤lfte derjenigen von
kÃ¶rperlich, geistig und seelisch gesunden Versicherten mit Ã¤hnlicher Ausbildung
und gleichwertigen Kenntnissen und FÃ¤higkeiten gesunken ist. Der Kreis der
TÃ¤tigkeiten, nach denen die ErwerbsfÃ¤higkeit von Versicherten zu beurteilen ist,
umfasst alle TÃ¤tigkeiten, die ihren KrÃ¤ften und FÃ¤higkeiten entsprechen und
ihnen unter BerÃ¼cksichtigung der Dauer und des Umfangs ihrer Ausbildung sowie
ihres bisherigen Berufs und der besonderen Anforderungen ihrer bisherigen
BerufstÃ¤tigkeit zugemutet werden kÃ¶nnen. BerufsunfÃ¤hig ist nicht, wer eine
zumutbare TÃ¤tigkeit vollschichtig ausÃ¼ben kann; dabei ist die jeweilige
Arbeitsmarktlage nicht zu berÃ¼cksichtigen (Â§ 43 Abs.2 SÃ¤tze 1, 2 und 4 SGB VI
in der vor dem 01.01.2001 gÃ¼ltigen Fassung).

ErwerbsunfÃ¤hig sind Versicherte, die wegen Krankheit oder Behinderung auf nicht
absehbare Zeit auÃ�erstande sind, eine ErwerbstÃ¤tigkeit in gewisser
RegelmÃ¤Ã�igkeit auszuÃ¼ben oder Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen zu
erzielen, das monatlich 630,00 DM Ã¼bersteigt (Â§ 44 Abs.2 Satz 1 SGB VI in der
vor dem 01.01.2001 geltenden Fassung).

Diese Voraussetzungen liegen bei der KlÃ¤gerin nicht vor. Ebenso liegen die
Voraussetzungen des Â§ 43 Abs.1 und 2 in der seit 01.01.2001 gÃ¼ltigen Fassung
(Rente wegen teilweiser oder wegen voller Erwerbsminderung) noch nicht vor.

Danach sind teilweise erwerbsgemindert Versicherte, die wegen Krankheit oder
Behinderung auf nicht absehbare Zeit auÃ�erstande sind, unter den Ã¼blichen
Behindungen des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens sechs Stunden tÃ¤glich
erwerbstÃ¤tig zu sein (Â§ 43 Abs.1 Satz 2 SGB VI n.F.). Voll erwerbsgemindert sind
Versicherte, die wegen Krankheit oder Behinderung auf nicht absehbare Zeit
auÃ�erstande sind, unter den Ã¼blichen Behindungen des allgemeinen
Arbeitsmarktes mindestens sechs Stunden tÃ¤glich erwerbstÃ¤tig zu sein (Â§ 43
Abs.2 Satz 2 SGB VI n.F.).
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Die KlÃ¤gerin kann auch nach der Ã�berzeugung des Senats, die sich auf die
erstinstanzlichen Ermittlungen sowie auch auf die erneute Beweisaufnahme in
zweiter Instanz stÃ¼tzt, weiterhin in ihrem bisherigen Berufsbereich wie auch auf
dem allgemeinen Arbeitsmarkt vollschichtig tÃ¤tig sein. Ihre ErwerbsfÃ¤higkeit ist
zwar ohne Zweifel beeintrÃ¤chtigt, doch nicht in einem fÃ¼r sie rentenrechtlich
relevanten Umfang.

Nach den Feststellungen des vom Senat beauftragten Gutachters Dr.M. liegt bei ihr
eine auch die Kriterien einer Fibromyalgie erfÃ¼llende anhaltende somatoforme
SchmerzstÃ¶rung mit erheblichen kÃ¶rperlichen und psychosozialen
BeeintrÃ¤chtigungen vor, die ihre berufliche LeistungsfÃ¤higkeit zwar einschrÃ¤nkt,
aber doch noch leichte kÃ¶rperliche Arbeiten mit gewissen qualitativen
EinschrÃ¤nkungen zulÃ¤sst. Es handelt sich bei dieser somatoformen StÃ¶rung um
eine den neurotischen StÃ¶rungen entsprechend der internationalen Klassifikation
von Erkrankungen zuzuordnendes StÃ¶rungsbild (ICD 10), das durch das Auftreten
verschiedener kÃ¶rperlicher Symptome in Form von diffusen, einem raschen
Wandel unterliegenden, nach kurzer Belastung auftretenden anhaltenden
Schmerzen in bestimmten KÃ¶rperteilen gekennzeichnet ist. Nach den
AusfÃ¼hrungen des Gutachters finden sich in der Entwicklungsgeschichte vieler
Patienten â�� wie auch bei der KlÃ¤gerin â�� gehÃ¤uft traumatische Erlebnisse
oder schwierige Lebensbedingungen; es wird vermutet, dass VerÃ¤nderungen der
eigenen KÃ¶rperwahrnehmung und Akzeptanz, aber auch persÃ¶nliche
Einstellungen zu den KÃ¶rperfunktionen und der eigenen LeistungsfÃ¤higkeit
wichtige VerbindungsstÃ¼cke zwischen den traumatischen und belastenden
Ereignissen einerseits und der Entstehung der somatoformen Symptomatik
andererseits darstellen.

Die AusfÃ¼hrungen des SachverstÃ¤ndigen zum Hintergrund der somatoformen
SchmerzstÃ¶rung bei der KlÃ¤gerin erscheinen vollstÃ¤ndig nachvollziehbar und
Ã¼berzeugend, auch wenn sich die KlÃ¤gerin selbst aufgrund ihrer Fixierung auf
ein rein somatisches Krankheitskonzept bisher einer psychodynamischen Genese
ihrer Schmerzsymptomatik verschlieÃ�t. Der Senat schlieÃ�t sich daher der
sozialmedizinischen Leistungsbeurteilung des Dr.M. an. Diese steht letztlich auch in
Einklang mit den schlÃ¼ssigen Darlegungen der in erster Instanz gehÃ¶rten
Gutachter Dr. M. und Dr.B. , die entsprechend der durch eine Vielzahl von
Ã¤rztlichen Behandlungsberichten dokumentierten Befundlage vom Vorliegen eines
Fibromyalgiesyndroms ausgingen und die Auswirkungen der damit verbundenen
chronischen Schmerzen dahin beurteilten, dass die KlÃ¤gerin jedenfalls noch leichte
kÃ¶rperliche Arbeiten in wechselnder KÃ¶rperposition â�� so auch ihre letzte
TÃ¤tigkeit â�� unter gewissen weiteren Bedingungen verrichten kÃ¶nne. Auch
Dr.M. stellt das Vorliegen der Kriterien einer Fibromyalgie nicht in Frage. Dabei
handelt es sich um ein noch ungeklÃ¤rtes Krankheitsbild, das infolge der damit
verbundenen Beschwerden das internistisch-rheumatologische, das orthopÃ¤dische
und das neurologisch-psychiatrische Fachgebiet berÃ¼hrt und bei dem ein primÃ¤r
somatisches Krankheitsbild noch umstritten ist. Ein Minimalskonsens besteht nach
heutiger medizinischer Auffassung insofern, als es fÃ¼r die Diagnosestellung
objektivierbare Befunde nicht gibt. (LabormÃ¤Ã�ige Parameter wie ErhÃ¶hung der
Substanz P und eine VerÃ¤nderung des Serotonin-Spiegels finden sich laut Dr.L.
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auch bei anderen Erkrankungen mit chronischen Schmerzen). FÃ¼r die
sozialmedizinisches Beurteilung der LeistungsfÃ¤higkeit ist nach objektivierbaren
und nachvollziehbaren somatischen und psychischen Symptomen zu suchen,
welche die LeistungsfÃ¤higkeit vermindern; keinesfalls darf sich die Beurteilung
allein auf die Beschwerdeschilderung des Betroffenen stÃ¼tzen.

Aus diesen ErwÃ¤gungen schlieÃ�t sich der Senat â�� ebenso wie das Erstgericht
â�� nicht den AusfÃ¼hrungen des Gutachters Dr.L. in seinem Gutachten vom
21.05.2001 an. Nach der Feststellung eines regelrechten orthopÃ¤dischen Befundes
und fehlender sonstiger "harter" Untersuchungsbefunde (u.a. gute
Gelenkbeweglichkeit, keinerlei auf rheumatische Erkrankungen hinweisende
EntzÃ¼ndungszeichen oder Laborparameter), ordnet er die bei der Untersuchung
der KlÃ¤gerin gefundenen typischen Schmerzpunkte und den Verlauf der
Schmerzerkrankungen einem generalisierten Fibromyalgie-Syndrom zu und
schlieÃ�t ohne genaue Darlegung von FunktionseinschrÃ¤nkungen aufgrund der
"glaubhaften" erheblichen Schmerzsymptomatik und der Beschwerden der
KlÃ¤gerin auf deutliche zeitliche und qualitative LeistungseinschrÃ¤nkungen auch
fÃ¼r leichte kÃ¶rperliche Arbeiten, einschlieÃ�lich der Notwendigkeit
regelmÃ¤Ã�iger Pausen bereits nach 15 â�� 30 Minuten MuskeltÃ¤tigkeit. Dies
erscheint auch dem Senat so nicht nachvollziehbar.

Es erschlieÃ�t sich nicht, warum auch bei leichteren kÃ¶rperlichen Arbeiten mit der
MÃ¶glichkeit zum Wechsel der KÃ¶rperposition bei zumutbarer Willensanspannung
nur eine TÃ¤tigkeit von zwei bis vier Stunden tÃ¤glich mÃ¶glich sein sollte. Eine
stichhaltige BegrÃ¼ndung fÃ¼r die betroffene EinschrÃ¤nkung im gesamten
streitigen Zeitraum seit Antragsstellung bleibt Dr.L. â�� wie Dr.M. in seiner
Stellungnahme vom 19.09.2001 feststellte, der sich auch Dr.M. im
Berufungsverfahren anschloss â�� schuldig.

Da nach alledem noch von einer vollschichtigen LeistungsfÃ¤higkeit der KlÃ¤gerin
fÃ¼r leichtere kÃ¶rperliche Arbeiten auszugehen ist, konnte die Berufung keinen
Erfolg haben. Sie war mit der Kostenfolge aus Â§ 193 SGG zurÃ¼ckzuweisen.

GrÃ¼nde fÃ¼r die Zulassung der Revision sind nicht ersichtlich.

Der Senat konnte gem. Â§ 124 Abs.2 SGG ohne mÃ¼ndliche Verhandlung
entscheiden, nachdem beide Beteiligten ihr EinverstÃ¤ndnis dazu erklÃ¤rt haben.

Erstellt am: 08.12.2003

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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